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RS OGH 1959/6/18 6Ob171/59,
Okt1/66

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1959

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z5 und Z6 F2

Rechtssatz

Die Au5assung, die aus § 2 Abs 2 Z 5 und 6 AußStrG sich ergebende P8icht des Gerichtes zur amtswegigen

Tatsachenermittlung im Außerstreitverfahren enthebe die Parteien der Notwendigkeit, ihre nach dem Gesetz unter

gewissen Voraussetzungen zulässigen Anträge unter Anführung dieser Voraussetzungen zu begründen, ;ndet im

Gesetz keine Deckung.
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